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traktanden	 seiten

1.	 Beschaffung von IT-Infrastruktur für die Schule Bassersdorf, 	 3 - 8
	 Kreditgenehmigung (Vorberatung Urnengeschäft)

2.	 Sanierung Hallenbad und Turnhalle Geeren, Kreditabrechnung 	 9 - 12
		
3.	 Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes

Gemäss § 17 des Gemeindegesetzes können die Stimmberechtigten über Angele-
genheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse Anfragen einreichen und de-
ren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlangen. Sie richten die Anfrage 
schriftlich an den Gemeinderat.

Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung einge-
reicht werden, beantwortet der Gemeinderat spätestens einen Tag vor dieser Ver-
sammlung schriftlich. 

In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die 
anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann be-
schliessen, dass eine Diskussion stattfindet.

Die Akten liegen in der Gemeinderatskanzlei zur Einsicht auf und es kann Auskunft über 
die Stimmberechtigung einer Person verlangt werden.
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1	 beschaffung von it-infrastruktur für die schule bassersdorf, 
	 kreditgenehmigung (vorberatung)

Die Nutzung von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien hat sich neben 
Lesen, Schreiben und Rechnen als Grundkompetenz in der Gesellschaft etabliert. Im 
Lehrplan 21, welcher die Unterrichtsziele aller Volksschulstufen definiert, wurde deshalb 
das Fach Medien und Informatik aufgenommen. Die Umsetzung dieses Lehrplans erfor-
dert die aktive Nutzung digitaler Werkzeuge und Medien. 

Im Sinne einer zukunftsgerichteten Umsetzung der fächerübergreifenden Lehrplanziele im 
Bereich Informationstechnologie und Medienpädagogik ist eine Erweiterung der IT-Infra-
struktur notwendig. Für die Schülerinnen und Schüler wird eine zeitgemässe Ausbildung 
im Bereich der Digitalen Medien in hoher Priorität angestrebt.

2	 sanierung hallenbad und turnhalle geeren, kreditabrechnung

Das Hallenbad und die Turnhalle Geeren konnten nach der Sanierung im Jahr 2020 
wiedereröffnet und durch Schulen, Vereine und die Öffentlichkeit in Betrieb genommen 
werden. Damit der bauliche Zustand des rund 40-jährigen, denkmalgeschützten Hallen-
bades und der Turnhalle erhalten und der Weiterbetrieb des Hallenbades sichergestellt 
werden konnte, mussten werterhaltende Sanierungsmassnahmen angegangen werden.

Der Gemeinderat unterbreitet der Gemeindeversammlung die Bauabrechnung für die Sa-
nierung des Hallenbades und der Turnhalle Geeren mit Kosten von CHF 7.1 Mio. und 
einer Kreditüberschreitung von CHF 1.4 Mio. gegenüber dem bewilligten Gesamtkredit 
von CHF 5.7 Mio.

das wichtigste in kürze
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Ausgangslage

Die Nutzung von digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien hat sich neben 
Lesen, Schreiben und Rechnen als Grundkompetenz in der Gesellschaft etabliert. Im 
Lehrplan 21, welcher die Unterrichtsziele aller Volksschulstufen definiert, ist deshalb das 
Fach Medien und Informatik aufgenommen und schrittweise ab Schuljahr 2018/19 ein-
geführt worden. 

Im Sinne einer zukunftsgerichteten Umsetzung der fächerübergreifenden Lehrplanziele 
im Bereich Informationstechnologie und Medienpädagogik ist ein Ausbau der bestehen-
den Infrastruktur zwingend notwendig. Eine Projektgruppe, bestehend aus Schulleiten-
den, Lehrpersonen, einer Vertretung der Schulpflege sowie einer externen fachlichen 
Begleitung der Fachstelle Bildung und ICT, hat im vergangenen Jahr ein pädagogisches 
ICT-Konzept für die Schule Bassersdorf erarbeitet, welches auf den Empfehlungen des 
Volksschulamtes basiert.

Erwägungen

Die Lehrmittel des Lehrplans 21 sind heute bereits weitgehend auf die Nutzung von 
digitalen Medien ausgelegt. Diese Verlagerung von gedruckten Lehrmitteln hin zum digi-
talen Lernumfeld schreitet rasch voran. Für einen effizienten und kompetenzorientierten 
Unterricht ist es erforderlich, dass die Schülerinnen und Schüler im Unterricht ihre Auf-
träge direkt auf einem Tablet oder Notebook lösen können. Der Bildungsrat des Kantons 
Zürich empfiehlt deshalb für das Schuljahr 2022/23 eine 1:1 Ausstattung ab dem Zyklus 
2, das heisst jede Schülerin und jeder Schüler sollte in der Mittel- und Sekundarstufe ein 
individuelles Gerät zur Verfügung haben.

Variantenentscheid

Für die Beschaffung der Geräte hat sich die Arbeitsgruppe ICT mit den drei Varianten 

- "bring your own device" (BYOD: Jede Schülerin und jeder Schüler bringt das eigene Gerät mit) 
- Kauf
- Leasing

auseinandergesetzt und sich klar für eine Leasing-Variante entschieden. Eine Leasing- 
Variante bringt im Gegensatz zum Kauf den grossen Vorteil, dass die Geräte nach einer 
Nutzungsdauer von drei Jahren innerhalb des Leasings ausgetauscht und durch neue 
Geräte ersetzt werden können. So können neue Klassenzüge jeweils mit neuen Geräten 

traktandum 1
beschaffung von it-infrastruktur für die schule bassersdorf, 

kreditgenehmigung (vorberatung)
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ausgerüstet werden. Dies ist notwendig, da auch bei modernen Geräten immer noch 
die Batterien den limitierenden Faktor darstellen. Nach drei Jahren intensiver Nutzung 
können die Geräte erfahrungsgemäss nicht mehr für einen ganzen Schulmorgen netzun-
abhängig betrieben werden. Zudem zeigen erste Offerten, dass die Leasing-Variante über 
drei Jahre günstiger ist als die Kaufoption mit einer Nutzungsdauer von sechs Jahren.

Eine BYOD-Variante kam nicht in Frage, da Lehrmittel allen Schülerinnen und Schülern 
per Bundesverfassung (Artikel 62 Absatz 2) unentgeltlich zur Verfügung gestellt und die 
Schülerinnen und Schüler damit gleichbehandelt werden müssen. Weiter wäre der Sup-
port und die Einbindung individueller Geräte unterschiedlichster Hersteller und Systeme in 
den Schulalltag völlig unpraktikabel und mit einem sehr grossen Aufwand behaftet.

Einzig bei den Tablets für den Kindergarten bis zur 2. Klasse muss eine Kaufvariante ge-
prüft werden, da deren Lebensdauer entsprechend der anderen Nutzung höher angesetzt 
werden kann.

Aufgrund des raschen Wandels der Anforderungen der Schule und der Umsetzung des 
Lehrplans 21 steigt auch die Anforderung an eine zeitgemässe ICT-Infrastruktur. Mit der 
geplanten Beschaffung folgt die Schule Bassersdorf den Empfehlungen des Bildungs-
rates des Kantons Zürich. Die Empfehlung lautet "1:1 Ausrüstung", also jedes Kind erhält 
sein individuelles Gerät auf Mittel- und Sekundarstufe. Vom vorliegenden pädagogischen 
Konzept wurden Massnahmen abgeleitet. Dazu gehören nebst den pädagogischen Mass-
nahmen auch das Mengengerüst ("wie viele Geräte für wie viele Lernende").

Etappenweise Umsetzung

Die bestehenden Geräte werden im Rahmen der bisherigen Nutzungsdauer in Betrieb 
bleiben. Dies bedeutet, dass ab Schuljahr 2023/24 jedes Jahr ein Jahrgang der Mit-
tel- und Sekundarstufe mit neuen Geräten ausgerüstet wird. Zudem müssen neue Ge-
räte für Kindergarten, Unterstufe und für Lehrpersonen angeschafft werden. Im Schul-
jahr 2023/24 müssen somit gesamthaft 545 Geräte angeschafft werden. Im Schuljahr 
2024/25 432 Geräte und im Schuljahr 2025/26 317 Geräte. Bei einer Leasingdau-
er von drei Jahren fallen damit im Schuljahr 2023/24 Leasingkosten von gesamthaft  
CHF 81'850 an. Im Schuljahr 2024/25 erhöhen sich die Leasingkosten auf  
CHF 157'778. Mit der Beschaffung der letzten Tranche im Schuljahr 2025/26 werden 
erstmals alle Jahrgänge mit Geräten ausgerüstet sein. Die Leasingkosten werden zu die-
sem Zeitpunkt das Endniveau erreicht haben und rund CHF 210'000 betragen. Die Kos-
ten für die folgenden Jahre werden sich jeweils im Rahmen von CHF 210'000 bewegen.

Damit ein Gerätepark in dieser Grössenordnung zuverlässig betrieben werden kann, müs-
sen einerseits Hintergrundsysteme angepasst und ausgebaut werden und andererseits 
der technische und pädagogische Support erweitert werden. Dafür ist die Schaffung von 
zusätzlichen Stellen im Umfang von zusätzlichen 150 Stellenprozenten im Bereich des 
technischen (TICTS) und pädagogischen (PICTS) Supportes sowie Weiterbildungen für 
die Lehrpersonen geplant.
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Die bisherigen wiederkehrenden Aufwendungen der Schule Bassersdorf für ICT betru-
gen bis dato rund CHF 304'000 und werden mit der Annahme des Geschäftes um rund 
CHF 372'000 steigen und betragen somit in Zukunft rund CHF 676'000 pro Jahr. Die 
Kalkulation erfolgt aufgrund erster Offerten per Ende März 2022. Die Beschaffung muss 
jedoch noch einem Submissionsverfahren unterzogen werden und dies kann erst nach der 
Zustimmung durch die Stimmberechtigten erfolgen. Die ausgewiesenen Kosten beziehen 
sich somit auf Angebote per 31. März 2022.

Einmalig werden Kosten für Dienstleistungen in der Projektphase und die Anpassung/
Ersatz von Hintergrundsystemen von rund CHF 350'000 anfallen.

ICT-Konzept

Im pädagogischen ICT-Konzept der Schule Bassersdorf werden die Rahmenbedingun-
gen für den Umgang mit digitalen Medien festgelegt. Es klärt die Nutzung von digitalen 
Medien als Informations-, Kommunikations- und Anwendungsinstrument sowohl für die 
Schülerinnen und Schüler wie auch für die Mitarbeitenden der Schule Bassersdorf. Die 
Inhalte dieses Konzepts leiten die Schulbehörden, Schulleitungen und alle Mitarbeitenden 
bei ihren künftigen Entscheidungen bezüglich der Finanzierung und Beschaffung im ICT-
Bereich sowie im Schulalltag. 

Das gesamte ICT-Konzept inkl. entsprechender Anhänge kann unter https://www.schule- 
bassersdorf.ch/schulpflege eingesehen werden.

 

 SJ 23/24 SJ 24/25 SJ 25/26 

Total Geräte  CHF 81'850 CHF 157'778 CHF 209'981 

Hintergrundsysteme 
Systemsoftware 

CHF 269'000 CHF 69'000 CHF 69'000 

Dienstleistungen 
Projektphase 

CHF 150'000 -  -  

Betriebs- und 
Supportkosten 

CHF 55'000 CHF 55'000 CHF 55'000 

Personalkosten 
technischer und 
pädagogischer 
Support 

CHF 342'000 CHF 342'000 CHF 342'000 

Total Kosten 
jährlich 

CHF 897'850 CHF 623'778 CHF 675'981 

 
 
Die bisherigen wiederkehrenden Aufwendungen der Schule Bassersdorf für ICT betrugen bis dato 
rund CHF 304'000 und werden mit der Annahme des Geschäftes um rund CHF 372'000 steigen 
und betragen somit in Zukunft rund CHF 676'000 pro Jahr. Die Kalkulation erfolgt aufgrund erster 
Offerten per Ende März 2022. Die Beschaffung muss jedoch noch einem Submissionsverfahren 
unterzogen werden und dies kann erst nach der Zustimmung durch die Stimmberechtigten 
erfolgen. Die ausgewiesenen Kosten beziehen sich somit auf Angebote per 31. März 2022. 
 
Einmalig werden Kosten für Dienstleistungen in der Projektphase und die Anpassung/Ersatz von 
Hintergrundsystemen von rund CHF 350'000 anfallen. 
 
 
ICT-Konzept 
 
Im pädagogischen ICT-Konzept der Schule Bassersdorf werden die Rahmenbedingungen für den 
Umgang mit digitalen Medien festgelegt. Es klärt die Nutzung von digitalen Medien als 
Informations-, Kommunikations- und Anwendungsinstrument sowohl für die Schülerinnen und 
Schüler wie auch für die Mitarbeitenden der Schule Bassersdorf. Die Inhalte dieses Konzepts leiten 
die Schulbehörden, Schulleitungen und alle Mitarbeitenden bei ihren künftigen Entscheidungen 
bezüglich der Finanzierung und Beschaffung im ICT-Bereich sowie im Schulalltag.  
 
Das gesamte ICT-Konzept inkl. entsprechender Anhänge kann unter https://www.schule-
bassersdorf.ch/organisation/schulpflege/beschluesse/2022/gesamtschulpflege.html/537 
eingesehen werden. 
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Haltung Schulpflege

Die Schulpflege sieht die Wichtigkeit dieser grossen Beschaffung für eine zukunftsge-
richtete Ausrichtung der Schule Bassersdorf. In Zukunft sollen die Schülerinnen und 
Schüler von Bassersdorf in einer modernen Schule mit zeitgemässer Infrastruktur gemäss 
dem Lehrplan 21 geschult werden können. Nur mit einer zeitgemässen Infrastruktur und 
entsprechend geschultem Personal wird es in Zukunft möglich sein, die Vorgaben der 
Bildungsdirektion einerseits und die hohen gesellschaftlichen Anforderungen an den Bil-
dungsstand unserer Kinder andererseits gerecht zu werden. Die Schülerinnen und Schüler 
der Schule Bassersdorf sollen mit guten IT-Kompetenzen ausgerüstet in die Zukunft ge-
hen können und die Schule Bassersdorf soll attraktiver und moderner Arbeitsort für Lehr-
personen bleiben. Aus pädagogischer Sicht ist dieser Entwicklungsschritt unumgänglich, 
damit die jungen Menschen nach Schulabschluss gut gerüstet in einem modernen und 
schnelllebigen, anspruchsvollen Arbeitsumfeld erfolgreich teilhaben können. Die Schul-
pflege empfiehlt somit die Annahme des vorliegenden Geschäftes und die Empfehlung 
zuhanden der Urnenabstimmung.

Antrag Gemeinderat

Der Gemeinderat unterstützt die Haltung der Schulpflege. Auch in seinen Stossrichtun-
gen hat sich der Gemeinderat zu einer hohen Qualität der Bildung in Bassersdorf bekannt. 
Er beantragt deshalb der vorberatenden Gemeindeversammlung den Kredit umfassend

	 -	 die Beschaffung von IT-Infrastruktur für die Schule Bassersdorf im Rahmen von
		  CHF 200’000 inkl. MWST und
	 -	 die einmaligen Kosten von CHF 150'000 für die Umsetzung der Projektphase 
		  Einführung ICT sowie
	 -	 die jährlich wiederkehrenden Mehrkosten von CHF 370'000 (+/- 10%) resp. 
		  die jährlich wiederkehrenden Gesamtkosten von CHF 680'000 (+/- 10%) für 
		  die Beschaffung und Umsetzung einer ICT-Infrastruktur 

zuhanden der Urnenabstimmung vom 27. November 2022 zur Annahme zu empfehlen.

Abstimmungsfrage (Urnenabstimmung)

Wollen Sie der Beschaffung der IT-Infrastruktur für die Schule Bassersdorf mit Kosten 
von CHF 350'000 (einmalig) und CHF 680'000 (wiederkehrend) zustimmen?

Der Gemeinderat beantragt der vorberatenden Gemeindeversammlung die Vorlage zu-
handen der Urnenabstimmung vom 27. November 2022 zur Annahme zu empfehlen.

antrag des gemeinderates
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Ausgangslage

Das Hallenbad und die Turnhalle wurden 1975 als Teil der Schulanlage Geeren in Be-
trieb genommen. Die Schulanlage befindet sich seit 2012 in der Liste der Schutzobjekte 
von überkommunaler Bedeutung. Damit der bauliche Zustand des Hallenbades und der 
Turnhalle erhalten und der Weiterbetrieb des Hallenbades sichergestellt werden konnte, 
mussten werterhaltende Sanierungsmassnahmen angegangen werden. Die Doppelturn-
halle wurde mit Blick auf die finanziell angespannte Finanzlage nur teilsaniert. Aus glei-
chem Grund wurde auf die Sanierung der Garderoben im Hallenbad sowie der Sauna 
verzichtet. 

Die Stimmberechtigten genehmigten an der Urnenabstimmung vom 4. März 2018 einen 
Kredit für die Sanierung des Hallenbades und der Turnhalle Geeren in der Höhe von CHF 
5.7 Mio. Für die Behebung von zusätzlichen, vorher nicht ersichtlichen Schäden, welche 
im Verlaufe der Sanierung entdeckt wurden, genehmigte der Gemeinderat 2019 in eige-
ner Finanzkompetenz einen Zusatzkredit über CHF 290'000.

Erwägungen

Die Gesamtkosten für die Sanierung des Hallenbades und der Turnhalle Geeren belaufen 
sich auf total CHF 7.48 Mio. Diese setzen sich zusammen aus dem bewilligten Kredit 
von CHF 5.7 Mio., der Kreditüberschreitung von CHF 1.4 Mio und dem durch den Ge-
meinderat bewilligten Zusatzkredit für gebundene Kosten, welcher schliesslich mit rund  
CHF 390'000 abgerechnet wurde. Trotz Vorprojekt und Vorabklärungen entstand eine 
Kreditüberschreitung von fast 25%. Die bedeutsame Kreditüberschreitung ist einerseits 
auf die Unterschätzung der Kostenfolgen infolge Alter, Zustand und denkmalgeschütz-
tem Status der Turnhalle und des Hallenbades zurückzuführen, andererseits mussten un-
vorhersehbare, nicht kalkulierbare Schäden (sog. verdeckte Mängel) behoben werden. 
Erschwerend dazu kamen unterschiedliche Auffassungen über Projektbegleitung und  
-kontrolle zwischen Baukommission und Generalunternehmer.

Übersicht und Erläuterung der Abrechnungsdifferenzen

traktandum 2
sanierung hallenbad und turnhalle geeren, kreditabrechnung

traktandum 2 
sanierung hallenbad und turnhalle geeren, kreditabrechnung 

 
 
Ausgangslage 
 
Das Hallenbad und die Turnhalle wurden 1975 als Teil der Schulanlage Geeren in Betrieb 
genommen. Die Schulanlage befindet sich seit 2012 in der Liste der Schutzobjekte von 
überkommunaler Bedeutung. Damit der bauliche Zustand des Hallenbades und der Turnhalle 
erhalten und der Weiterbetrieb des Hallenbades sichergestellt werden konnte, mussten 
werterhaltende Sanierungsmassnahmen angegangen werden. Die Doppelturnhalle wurde mit Blick 
auf die finanziell angespannte Finanzlage nur teilsaniert. Aus gleichem Grund wurde auf die 
Sanierung der Garderoben im Hallenbad sowie der Sauna verzichtet.  
 
Die Stimmberechtigten genehmigten an der Urnenabstimmung vom 4. März 2018 einen Kredit für 
die Sanierung des Hallenbades und der Turnhalle Geeren in der Höhe von CHF 5.7 Mio. Für die 
Behebung von zusätzlichen, vorher nicht ersichtlichen Schäden, welche im Verlaufe der Sanierung 
entdeckt wurden, genehmigte der Gemeinderat 2019 in eigener Finanzkompetenz einen 
Zusatzkredit über CHF 290'000. 
 
 
Erwägungen 
 
Die Gesamtkosten (inklusive Zusatzkredit Gemeinderat) für die Sanierung des Hallenbades und 
der Turnhalle Geeren belaufen sich auf total CHF 7.48 Mio. Trotz Vorprojekt und Vorabklärungen 
entstand eine Kreditüberschreitung von fast 25%. Die bedeutsame Kreditüberschreitung ist 
einerseits auf die Unterschätzung der Kostenfolgen infolge Alter, Zustand und 
denkmalgeschütztem Status der Turnhalle und des Hallenbades zurückzuführen, andererseits 
mussten unvorhersehbare, nicht kalkulierbare Schäden (sog. verdeckte Mängel) behoben werden. 
Erschwerend dazu kamen unterschiedliche Auffassungen über Projektbegleitung und -kontrolle 
zwischen Baukommission und Generalunternehmer. 
 
 
Übersicht und Erläuterung der Abrechnungsdifferenzen 
 

BKP Arbeitsgattung Kostenvoranschlag 
in CHF  

Abgerechnet  
in CHF 

Kreditüberschreitung 
in CHF 

1 Vorbereitungsarbeiten 140'010 211'430 +71'420 
2 Gebäude 4'154'169 6'035'579 +1'881'410 
3 Betriebseinrichtungen 721'590 596'179 -125'411 
4 Umgebung 34'464 23'757 -10'707 
5 Baunebenkosten und Reserven 555'732 221'188 -334'544 
9 Ausstattung 80'775 0 -80'775 
Total 5'686'740 7'088'133 +1'401'393 
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Trotz genauer Planung, Vorabklärung und Reduktion auf die nötigsten Massnahmen hat 
sich gezeigt, dass bei einer über 40-jährigen, denkmalgeschützten Anlage mit grösseren, 
unerwarteten, zusätzlichen Schäden und Anpassungen zu rechnen ist. Diese haben sich 
offenbart. Mehrkosten sind hauptsächlich bei den Vorbereitungsarbeiten und beim Ge-
bäude entstanden. Während der Bauphase wurden zusätzliche, teilweise in der Planung 
nicht sichtbare bauliche Mängel entdeckt und die im Zusammenhang stehenden Arbeiten 
ausgeführt. Diese befanden sich ausserhalb des geplanten Sanierungsperimeters. Vor 
allem im Bereich der Baumeisterarbeiten und Plattenbeläge sind diese hoch. Für den 
Baumeister gestaltete sich beispielsweise der Abbruch der bestehenden Plattenbeläge an 
den Becken als sehr schwierig. Der Abbruch musste im Anschluss aufwändig von Hand 
ausgeführt werden. Zusätzlich wurde vom Amt für Wasser Energie und Luft (AWEL) ein 
Havarie-Schacht bei der Abladestelle verlangt, um das Erdreich vor giftigen Chemikalien 
zu schützen. Diese Vorschrift war zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt. Bei den 
Plattenbelägen wurden seitens Generalunternehmer die Formteile für den Beckenrand, 
Niveau- und Spezialabschlüsse nicht in genügender Zahl oder gar nicht einkalkuliert. 
Spezielle Abdichtungen und die Anschlusslösung der Sitzbank zur Fensterfront waren im 
Kostenvoranschlag des Generalunternehmers nicht eingerechnet.

Zusatzkredit Gemeinderat

Der Gemeinderat musste 2019 einen Zusatzkredit von CHF 290'000 (zu den von den 
Stimmberechtigten genehmigten CHF 5.7 Mio.) für die Behebung von zusätzlichen, vor-
her nicht ersichtlichen Schäden, welche im Verlaufe der Sanierung entdeckt wurden (ver-
deckte Mängel), sprechen. Die Höhe wurde vom Generalplaner vorgeschlagen und trotz 
kritischem Hinterfragen durch die Baukommission als genügend hoch betrachtet. Für die 
Abrechnung und Abnahme des Zusatzkredites ist der Gemeinderat zuständig. Aus Grün-
den der Transparenz werden die abgerechneten Kosten offengelegt:

Auch bei den vom Generalunternehmer vorgeschlagenen zusätzlichen Massnahmen hat 
sich gezeigt, dass die Kostenschätzung mit dem tatsächlichen Arbeitsaufwand nicht über-
einstimmte. Aufgrund von Schimmelbefall und Feuchtigkeit mussten zum Beispiel auch 
die Platten im Bereich der Duschen komplett saniert werden. Das heisst, der Boden 
musste zurückgebaut und neu aufgebaut werden inkl. Abdichtung, Fliessen und Boden-
heizung. Der Bodenaufbau in den Duschen wurde dabei doppelt ausgeführt. Auf einen 
bestehenden Plattenboden wurde in einer Zwischensanierung nochmals ein Bodenauf-
bau konstruiert, mit zusätzlichem Zementunterlagsboden und Plattenbelag. Es resultierte 
ein Mehrausmass für Niveauanpassungen, spezielle Abdichtungen und Anpassungen der 
Sanitär- und Heizungsanlagen.

Trotz genauer Planung, Vorabklärung und Reduktion auf die nötigsten Massnahmen hat sich 
gezeigt, dass bei einer über 40-jährigen, denkmalgeschützten Anlage mit grösseren, unerwarteten, 
zusätzlichen Schäden und Anpassungen zu rechnen ist. Diese haben sich offenbart. Mehrkosten 
sind hauptsächlich bei den Vorbereitungsarbeiten und beim Gebäude entstanden. Während der 
Bauphase wurden zusätzliche, teilweise in der Planung nicht sichtbare bauliche Mängel entdeckt 
und die im Zusammenhang stehenden Arbeiten ausgeführt. Diese befanden sich ausserhalb des 
geplanten Sanierungsperimeters. Vor allem im Bereich der Baumeisterarbeiten und Plattenbeläge 
sind diese hoch. Für den Baumeister gestaltete sich beispielsweise der Abbruch der bestehenden 
Plattenbeläge an den Becken als sehr schwierig. Der Abbruch musste im Anschluss aufwändig 
von Hand ausgeführt werden. Zusätzlich wurde vom Amt für Wasser Energie und Luft (AWEL) ein 
Havarie-Schacht bei der Abladestelle verlangt, um das Erdreich vor giftigen Chemikalien zu 
schützen. Diese Vorschrift war zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt. Bei den 
Plattenbelägen wurden seitens Generalunternehmer die Formteile für den Beckenrand, Niveau- 
und Spezialabschlüsse nicht in genügender Zahl oder gar nicht einkalkuliert. Spezielle 
Abdichtungen und die Anschlusslösung der Sitzbank zur Fensterfront waren im Kostenvoranschlag 
des Generalunternehmer nicht eingerechnet. 
 
 
Zusatzkredit Gemeinderat 
 
Der Gemeinderat musste 2019 einen Zusatzkredit von CHF 290'000 (zu den von den 
Stimmberechtigten genehmigten CHF 5.7 Mio.) für die Behebung von zusätzlichen, vorher nicht 
ersichtlichen Schäden, welche im Verlaufe der Sanierung entdeckt wurden (verdeckte Mängel), 
sprechen. Die Höhe wurde vom Generalplaner vorgeschlagen und trotz kritischem Hinterfragen 
durch die Baukommission als genügend hoch betrachtet. Für die Abrechnung und Abnahme des 
Zusatzkredites ist der Gemeinderat zuständig. Aus Gründen der Transparenz werden die 
abgerechneten Kosten offengelegt: 
 

BKP Arbeitsgattung Kostenvoranschlag 
in CHF  

Abgerechnet  
in CHF 

Kreditüberschreitung 
in CHF 

2 Gebäude 290'000 390'760 +100'760 
5 Baunebenkosten 0 1'642 +1'642 
Total 290'000 392'402 +102'402 

 
 
Auch bei den vom Generalunternehmer vorgeschlagenen zusätzlichen Massnahmen hat sich 
gezeigt, dass die Kostenschätzung mit dem tatsächlichen Arbeitsaufwand nicht übereinstimmte. 
Aufgrund von Schimmelbefall und Feuchtigkeit mussten zum Beispiel auch die Platten im Bereich 
der Duschen komplett saniert werden. Das heisst, der Boden musste zurückgebaut und neu 
aufgebaut werden inkl. Abdichtung, Fliessen und Bodenheizung. Der Bodenaufbau in den 
Duschen wurde dabei doppelt ausgeführt. Auf einen bestehenden Plattenboden wurde in einer 
Zwischensanierung nochmals ein Bodenaufbau konstruiert, mit zusätzlichem Zement-
unterlagsboden und Plattenbelag. Es resultierte ein Mehrausmass für Niveauanpassungen, 
spezielle Abdichtungen und Anpassungen der Sanitär- und Heizungsanlagen. 
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Kantonaler Beitrag

Für die Sanierung des Hallenbades wurde vom Zürcher Kantonalverband für Sport ein 
Betrag von CHF 529'000 zugesprochen. Der Betrag ist infolge des Bruttoprinzips nicht 
in der Kreditabrechnung enthalten. Die Netto-Baukosten belaufen sich somit auf rund 
CHF 6.9 Mio.

Erwägungen Gemeinderat

Das gesamte Projekt hat sich unvorhergesehen als sehr komplex herausgestellt. Die Zu-
sammenarbeit mit allen involvierten Partnern war trotz guter Bauherrenbegleitung heraus-
fordernd. Für den Gemeinderat und die Baukommission ist die erhebliche Kreditüber-
schreitung unbefriedigend. Sie haben die Projektierung und den Ablauf der Sanierung 
analysiert und Verbesserungspotenzial identifiziert, das in andere Liegenschaftsprojekte 
einfliessen wird. Der Gemeinderat beantragt, die Kreditabrechnung zu genehmigen.

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Kreditabrechnung für die Teilsa-
nierung Hallenbad und Turnhalle Geeren über CHF 7'088'133.09 mit einer Kreditüber-
schreitung in der Höhe von CHF 1'401'393.09 oder + 24.6% zu genehmigen.

antrag des gemeinderates
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